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 Veröffentlicht am 29.08.1969

Norm

EheG §60 Abs2

Rechtssatz

Bei Zumessung der Verschuldensanteile muß auch berücksichtigt werden, daß spätere schwere Eheverfehlungen eines

Gattenteiles nur eine Folge der bereits durch Verschulden des anderen Teiles eingetretenen Zerrüttung sein können,

und frühere Vorkommnisse ungeachtet ihres geringen Schuldgehaltes für die Entwicklung der Ehe bedeutsamer sein

können, als nachfolgende, an sich schwerer wiegende Eheverfehlungen.
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